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weite ausgeführt und zwar zeigten die einzelnen trotz verschiedener Bedenken bisher
keinerlei Mängel . Allerdings ist auch hier besonders darauf zu achten , daß eine
genügende Beweglichkeit der einzelnen Teile möglich ist , da gerade bei diesen , der
unmittelbaren Temperatureinwirkung ausge¬
setzten Bauteilen bedeutende Formänderungen
eintreten . Die Pfeilhöhe beträgt gewöhnlich
f —f- der Spannweite.

Zur Aufnahme des oft bedeutenden Hori¬
zontalschubes legt man an den Kämpfern
gewöhnlich U - Profile ein , die durch an¬
geschraubte oder angenietete Zugstangen ver¬
bunden werden . Das Dach selbst wird nach
erfolgter Zementierung meist mit Asphalt¬
oder Dachpix - Pappe überzogen oder auch
nur mit einem Dachpixanstrich versehen.
Um das durch Dünste oder Dämpfe be¬
dingte Abtropfen zu verhindern , bringt man
oftmals eine Isolierung aus Korkplatten oder
Gipsdielen mit doppelter Dacheindeckung
auf. Außerdem ist in solchen Fällen für gute
Lüftung Sorge zu tragen.

Ebenso wie bei den Decken und Treppen
ist auch für Dächer die weitgehendste Ver¬
wendung von Eisenbeton nur zu empfehlen,
denn die Feuersicherheit dieser Bauwerke ist
eine nahezu unbegrenzte.
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E. Die praktische Ausführung.
Auch hier sollen vor Besprechung der

Einzelheiten die einschlägigen Bestimmungen,
die nach Verordnung des Königl . Preuß.
Ministeriums bei den Bauausführungen zu be¬
achten sind, angeführt werden . Obwohl diese
für die übrigen deutschen Staaten nicht direkt
maßgebend sind, stimmen sie in den Haupt¬
punkten doch mit den verschiedenen Bau-
polizeiverordnungen überein.

§ 24 . Allgemeine Vorschriften.
a) Prüfung . 1. Der Ausführung von Bau¬

werken oder Bauteilen aus Eisenbeton hat
eine besondere baupolizeiliche Prüfung voran¬
zugehen . Zu diesem Zwecke sind bei Nach¬
suchung der Bauerlaubnis für ein Bauwerk , das ganz oder zum Teil aus Eisenbeton her¬
gestellt werden soll , Zeichnungen , statische Berechnungen und Beschreibungen beizu¬
bringen , aus denen die Gesamtanordnung und alle wichtigen Einzelheiten zu ersehen sind.

Falls sich der Bauherr oder Unternehmer erst im Verlauf der Ausführung des Baues
für die Eisenbetonbauweise entscheidet , hat die Baupolizeibehörde darauf zu halten , daß
die vorbezeichneten Unterlagen für die Prüfung der in Eisenbeton auszuführenden Bau-
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teile rechtzeitig vor dem Beginn ihrer Ausführung beigebracht werden . Mit der Aus¬
führung darf in keinem Fall vor erteilter Genehmigung begonnen werden.

2. In der Beschreibung ist der Ursprung und die Beschaffenheit der zum Beton zu ver¬
wendenden Baustoffe , ihr Mischungsverhältnis , der Wasserzusatz , sowie die Druckfestig¬
keit , die der zu verwendende Beton aus den auf der Baustelle zu entnehmenden Bau¬
stoffen in dem vorgesehenen Mischungsverhältnis nach 28 Tagen in Würfelkörpern von
30 cm Seitenlänge erreichen soll, anzugeben . Die Druckfestigkeit ist auf Erfordern der
Baupolizeibehörde vor dem Beginn durch Versuche nachzuweisen.

3. Der Beton soll nach Gewichtseinheiten gemischt werden ; als Einheit hat der Sack
= 57 kg oder das Faß = 170 kg Zement zu gelten . Die Zuschläge können entweder
zugewogen oder in Gefäßen zugemessen werden , deren Inhalt vorher so zu bestimmen
ist, daß sein Gewicht dem vorgesehenen Mischungsverhältnis entspricht.

4. Die Vorlagen sind von dem Bauherrn , dem Unternehmer , der den Entwurf auf¬
gestellt hat , und demjenigen , der die Ausführung bewirkt , zu unterschreiben . Ein Wechsel
in der Person des ausführenden Unternehmers ist der Polizeibehörde sofort mitzuteilen.

Die Eigenschaften der zum Beton zu verwendenden Baustoffe sind erforderlichenfalls
durch Zeugnisse einer amtlichen Prüfungsanstalt nachzuweisen . Diese Zeugnisse dürfen
in der Regel nicht älter als ein Jahr sein.

Es darf nur Portlandzement verwendet werden , der den preußischen Normen ent¬
spricht . Die Zeugnisse über die Beschaffenheit müssen Angaben über Raumbeständigkeit,
Bindezeit , Mahlfeinheit , sowie über Zug - und Druckfestigkeit enthalten . Von der Raum¬
beständigkeit und Bindezeit hat sich der Ausführende durch eigene Proben zu überzeugen.

Sand , Kies und sonstige Zuschläge müssen zur Betonbereitung und zu dem beab¬
sichtigten Verwendungszwecke geeignet sein . Das Korn der Zuschläge darf nur so grob
sein, daß das Einbringen des Betons und das Einstampfen zwischen den Eiseneinlagen
und zwischen der Schalung und den Eiseneinlagen noch mit Sicherheit und ohne Ver¬
schiebung der Eisen möglich ist.

Das Verfahren der statischen Berechnung muß mindestens dieselbe Sicherheit ge¬
währen , wie die Berechnung nach den Leitfäden des Architekten - und Ingenieur -Vereins
und nach dem Rechnungsverfahren mit Beispielen der ministeriellen Bestimmungen . Dies
ist auf Erfordern von dem Unternehmer nachzuweisen.

Bei noch unerprobter Bauweise kann die Baupolizeibehörde die Zulassung von dem
Ausfalle vorzunehmender Probeausführungen und Belastungsversuche abhängig machen.
Die Belastungsversuche sind bis zum Bruche durchzuführen.

b) Ausführung . Die Baupolizeibehörde kann die Eigenschaften der in der Ver¬
arbeitung begriffenen Baustoffe durch eine amtliche Prüfungsanstalt oder in einer sonst
ihr geeignet scheinenden Weise feststellen , sowie eine Festigkeitsprüfung des aus ihnen
hergestellten Betons vornehmen lassen . Die Prüfung der Festigkeit kann auch auf der
Baustelle mittels einer Betonpresse , deren Zuverlässigkeit durch eine amtliche Prüfungs¬
anstalt bescheinigt ist, erfolgen.

Die für die Prüfung bestimmten Betonkörper müssen Würfelform von 30 cm Seiten¬
länge erhalten . Die Probekörper sind mit der Bezeichnung des Anfertigungstages zu
versehen , durch ein Siegel zu kennzeichnen und bis zu ihrer Erhärtung nach Anweisung
der Baupolizeibehörde aufzubewahren.

Der Zement ist in der Ursprungspackung auf die Verwendungsstelle anzuliefern.
Das Mischen des Betons muß derart erfolgen , daß die Menge der einzelnen Bestand¬

teile dem vorgesehenen Mischungsverhältnis stets genau entspricht und jederzeit leicht
gemessen werden kann . Bei Benutzung von Meßgefäßen ist die Füllung zur Erzielung
möglichst gleichmäßig dichter Lagerung in stets gleicher Weise zu bewirken.
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